
140 A. SVWG-Erläuterungen — Kapitel IX

Erläuterung

Der wesentliche Inhalt der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft auf dem Ge
biete der Strafvollzugsaufsicht ist aus Absatz 1 ersichtlich; Absatz 2 gibt 
zum Inhalt, Umfang und zur Form der Strafvollzugsaufsichtstätigkeit der 
Staatsanwaltschaft Auskunft.

Die Aufsicht über die fristgemäße Einleitung des Strafvollzuges und die 
richtige Strafzeitberechnung ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil 
die Durchsetzung des Prinzips der Beschleunigung für die Wirksamkeit 
des Strafvollzuges von großer Bedeutung für den Rechtsverletzer ist und 
sich in der richtigen Strafzeitberechnung das im Strafvollzug bestim
mende Element der Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit deutlich ausdrückt. 
Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft über die Erziehung der Strafgefan
genen erfaßt insbesondere die Durchsetzung der Differenzierungsgrund
sätze in den verschiedenen Strafvollzugseinrichtungen und Vollzugsarten, 
die Anwendung der Formen und Methoden der kollektiven und individu
ellen erzieherischen Einflußnahme, die dem Erziehungsziel dienende Nut
zung der Möglichkeit zur Übertragung bestimmter Aufgaben und Funk
tionen an Strafgefangene sowie die richtige, den Differenzierungsgrund
sätzen entsprechende Anwendung von Anerkennungen und Disziplinar
maßnahmen.

Im Bereich der Erziehungsarbeit kommt es vor allem auf die richtige 
Kontrolle der Organisierung der gesellschaftlich nützlichen Arbeit für die 
Strafgefangenen in den einzelnen Strafvollzugseinrichtungen und damit 
im Zusammenhang stehenden Fragen an. Das sind die Berücksichtigung 
des Gesundheitszustandes der Strafgefangenen, ihrer beruflichen Qualifi
kation, ihres Bildungsstandes sowie ihrer sonstigen Kenntnisse, die Or
ganisierung des Wettbewerbs, die Entwicklung von Leistungsvergleichen 
sowie die richtige Anwendung der vielfältigen Formen ökonomischer He
bel, die Durchführung von Produktionsberatungen, die Regelung der Ver
gütung und Prämiierung der Strafgefangenen, die richtige Durchsetzung 
des Leistungsprinzips sowie die Durchführung der Berufsausbildung und 
Qualifizierung. In engem Zusammenhang damit steht die Aufsicht der 
Staatsanwaltschaft über die Gewährleistung des Arbeits- und Gesund
heitsschutzes in den Strafvollzugseinrichtungen.

Bei der Aufsicht über die Einhaltung und Durchsetzung der Bestimmun
gen über die Sicherheit und Ordnung in den Strafvollzugseinrichtungen 
konzentriert sich die Tätigkeit des Staatsanwaltes auf die Anwendungs
praxis von Sicherungsmaßnahmen, auf die Überweisung Strafgefangener 
in andere Vollzugsarten, die Einleitung und Durchführung von Ermitt
lungsverfahren gegen Strafgefangene sowie auf die Durchsetzung der 
Schadensersatzleistungen im Falle der materiellen Verantwortlichkeit der 
Verurteilten.

Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Wiedereingliederung richtet sich insbesondere auf die rechtzei-


